AMT DER BURGENLÄNDISCHEN LANDESREGIERUNG
ABTEILUNG 5 - HAUPTREFERAT GEWERBE- UND BAURECHT
7001 Eisenstadt, Europaplatz 1
Telefon: 026 82 / 600/ 1234 DW, Fax: 2899
Email: post.abteilung5@bgld.gv.at, http://www.bgld.gv.at, DVR: 0066737

Amtsstunden: Mo - Do 7.30 - 16.00 Uhr, Fr 7.30 - 13.00 Uhr
Zahl: 5-BA-100-11/3-4
Fremdzahl: 12345
Datum d. Gen.: 2004-12-21
Verfahrens-ID: 1234567890
Sb: Dr. Henriette Sampler
Dr. Ludwig König Kaiserstraße 101
1070 Wien
Email: office@xy.z.at
Tel.: +433168735555
Bescheid
Betreff: Testbescheid
Spruch
Partei:
Dr. Ludwig König, Somewhere 1001, 1000 Wien

Abhandlung
Dieser Bescheid ist ein Test für eine Natürliche Person. Denken Sie beim Arbeiten an die Verwendung der korrekten Styles.
Frist: 1.1.2005
Anhänge:

Versionsangabe vom 21.07.2004 (itsol-2.1.08.jpg)

Test der Sonderzeichen vom 21.04.2004 (test-sonderzeichen.doc)
Rechtsgrundlage
§§77 und 334 Z 1 GewO 1994 i.d.g.F.
Kosten
Kommissionsgebühren nach §§ 76 und 77 AVG in Verbindung mit § 1 lit. a der Landes-Kommissionsgebührenverordnung LGBl.Nr. 71/1990 i.d.g.F., für die Augenscheinsverhandlung am 02.05.2002 an der Organe des Amtes der Burgenländischen Landesregierung angefangene halbe Stunden teilgenommen haben: Betrag: 3.14159 EUR
Begründung
Bei einer am 02.05.2002 durchgeführten Augenscheinsverhandlung wurde der in der Betriebsbeschreibung beschriebene Sachverhalt festgestellt. Gegen die Erteilung der angestrebten Bewilligung bestehen vom Standpunkt der von der Behörde wahrzunehmenden öffentlichen Interessen bei plan- und befundgemäßer Ausführung sowie bei Einhaltung der im Spruch angeführten Auflagen keine Bedenken, da bei Einhaltung der Auflagen zu erwarten ist, dass eine Gefährdung im Sinne des § 74 Abs. 2 Z 1 ausgeschlossen ist und Belästigungen, Beeinträchtigungen oder nachteilige Einwirkungen im Sinne des § 74 Abs. 2 Z 2 bis 5 GewO 1994 auf ein zumutbares Maß beschränkt werden. ....
Rechtmittelbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann binnen zwei Wochen ab der Zustellung beim Amt der Burgenländischen Landesregierung schriftlich, telegraphisch oder mittels Telekopie sowie im Wege automationsunterstützter Datenübertragung Berufung eingebracht werden. Die Berufung hat den Bescheid zu bezeichnen, gegen den sie sich richtet (bitte erlassende Behörde und Bescheidzahl angeben), und einen begründeten Berufungsantrag zu enthalten. Für die Berufung des Antragstellers (Anlageninhabers) ist nach Zustellung der Entscheidung über die Berufung eine Gebühr von 13 Euro (178,88 Schilling), für Beilagen je 3,60 Euro (49,54 Schilling) pro Bogen, maximal aber 21,80 Euro (299,97 Schilling) pro Beilage zu entrichten. Berufungen sonstiger Parteien sind gebührenfrei.
Hinweise
Die Genehmigung der Betriebsanlage erlischt, wenn der Betrieb der Anlage nicht binnen fünf Jahren nach erteilter Genehmigung in zumindest einem für die Erfüllung des Anlagenzweckes wesentlichen Teil der Anlage aufgenommen, oder durch mehr als fünf Jahre in allen für die Erfüllung des Anlagenzwecks wesentlichen Teile der Anlage unterbrochen wird. Diese Frist kann äußerstenfalls bis auf sieben Jahre verlängert werden; ein diesbezüglicher Antrag muss vor Ablauf der fünfjährigen Frist eingebracht werden.
